
Anlage  

Gegenüberstellung Ziffer 3 der Mietpreistarife 

 

Mietpreistarif zur Benutzungsordnung für die Begegnungsstätte 

Niederkrüchten 

Anpassung des Mietpreistarifs zur Benutzungsordnung für die 

Begegnungsstätte Niederkrüchten 

 

Allen in der Gemeinde ansässigen Vereinen, Gruppen und Verbänden, den 

örtlich ansässigen Parteien und Wählergemeinschaften und den im Sinne der 

Steuergesetze gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken 

dienenden Organisationen werden die Gruppenräume der Begegnungsstätte 

während der täglichen Benutzungszeiten mietfrei überlassen.  

 

Allen in der Gemeinde ansässigen Vereinen, Gruppen und Verbänden, den 

örtlich ansässigen Parteien und Wählergemeinschaften und den im Sinne der 

Steuergesetze gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken 

dienenden Organisationen werden die Gruppenräume der Begegnungsstätte 

während der täglichen Benutzungszeiten mietfrei überlassen. Für die Dauer 

der Gültigkeit der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Schutzverordnung) des Landes Nordrhein-

Westfalen erfolgt auch die mietfreie Überlassung der Halle zur Durchführung 

nichtöffentlicher und nach der Corona-Schutzverordnung zulässiger 

Veranstaltungen und Versammlungen, bei denen nicht die Geselligkeit im 

Vordergrund steht.  

Mietpreistarif zur Benutzungsordnung für das Bürgerhaus Elmpt Anpassung des Mietpreistarifs zur Benutzungsordnung für das 

Bürgerhaus Elmpt 

 

Allen in der Gemeinde ansässigen Vereinen, Gruppen und Verbänden, den 

örtlich ansässigen Parteien und Wählergemeinschaften und den im Sinne der 

Steuergesetze gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken 

dienenden Organisationen werden die Gruppenräume des Bürgerhauses 

während der täglichen Benutzungszeiten mietfrei überlassen. 

 

Allen in der Gemeinde ansässigen Vereinen, Gruppen und Verbänden, den 

örtlich ansässigen Parteien und Wählergemeinschaften und den im Sinne der 

Steuergesetze gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken 

dienenden Organisationen werden die Gruppenräume des Bürgerhauses 

während der täglichen Benutzungszeiten mietfrei überlassen. Für die Dauer 

der Gültigkeit der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Schutzverordnung) des Landes Nordrhein-

Westfalen erfolgt auch die mietfreie Überlassung der Halle zur Durchführung 

nichtöffentlicher und nach der Corona-Schutzverordnung zulässiger 

Veranstaltungen und Versammlungen, bei denen nicht die Geselligkeit im 

Vordergrund steht. 

 




